
 

  Davos, September 2023 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Anschluss an das Netz der EWD Elektrizitätswerk Davos 
AG (AGB Netzanschluss)  

1. Allgemeine Bestimmungen  
 

1.1 Für den Anschluss an das Netz der EWD Elektrizitätswerk 
Davos AG (EWD AG) gelten zusätzlich zu den gesetzli-
chen Vorschriften die Bestimmungen der folgenden Doku-
mente, wobei im Fall von Widersprüchen zwischen den Do-
kumenten die nachfolgende Aufzählung als Rangfolge gilt: 
(1) die vorliegenden AGB Netzanschluss (2) AGB Netznut-
zung und Lieferung, (3) Spezielle Werksvorschriften der 
EWD AG (4) jeweils geltenden Werksvorschriften CH 
(WVCH) des Verbandes der Schweizerischen Elektrizitäts-
unternehmen (VSE).  

1.2 Als Kunde im Sinne dieser AGB Netzanschluss gilt nur der Ei-
gentümer des ans Netz der EWD AG anzuschliessenden Ob-
jektes. Einen Eigentümerwechsel hat der Kunde der EWD AG 
vor dem Eigentumsübergang anzuzeigen. 
  

2. Bewilligungsverfahren und Zulassungsanforderungen  
 

2.1 Einer schriftlichen Bewilligung der EWD AG bedürfen:  
a) der Neuanschluss an das Verteilnetz;  
b) die Änderung oder die Erweiterung eines bestehenden 

Anschlusses;  
c) der Anschluss von bewilligungspflichtigen Installationen 

und elektrischen Verbrauchern gemäss den Bestimmun-
gen gem. Ziff. 1.1;  

d) der Parallelbetrieb elektrischer Energieerzeugungsanla-
gen oder Speicher mit dem Verteilnetz.  
 

 Der Kunde oder sein Installateur bzw. Apparatelieferant hat 
sich rechtzeitig bei der EWD AG über die Anschlussvorschrif-
ten und -möglichkeiten zu erkundigen.  

 Einzelheiten sind in den Bestimmungen gem. Ziff. 1.1 geregelt. 
 

2.2 Installationen und elektrische Verbraucher werden nur bewilligt 
und angeschlossen, wenn sie:  
a) den eidgenössischen und kantonalen Vorschriften und 

Ausführungsbestimmungen, den anerkannten Regeln der 
Technik und den EWN entsprechen; und 

b) im normalen Betrieb elektrische Einrichtungen benachbar-
ter Kunden sowie Fern- und Rundsteueranlagen nicht stö-
rend beeinflussen; und 

c) von Firmen oder Personen ausgeführt werden, welche im 
Besitz einer Installationsbewilligung des Eidgenössischen 
Starkstrominspektorates sind; und 

d) die besonderen Bedingungen über den Parallelbetrieb mit 
dem EWD Verteilnetz einhalten (betrifft Kunden, welche 
eigene Erzeugungsanlagen betreiben).  
 

2.3 Die EWD AG kann besondere Bedingungen und Massnahmen 
festlegen:  
a) für die Dimensionierung und Steuerung von elektrischen 

Raumheizungen und anderen speziellen Wärmeanwen-
dungen;  

b) wenn der vorgeschriebene Leistungsfaktor cos φ 0,9 nicht 
eingehalten wird;  

c) für elektrische Verbraucher, die Netzrückwirkungen verur-
sachen und damit den Betrieb der Anlagen der EWD AG 
oder ihre Kunden stören; 

d) zur rationellen Energienutzung.  
 

2.4 Die Bestimmungen gem. Ziff. 1.1 und die Bedingungen und 
Massnahmen gem. Ziff. 2.3 können auch für bereits vorhan-
dene Verbraucher und Anlagen angepasst und deren Umset-
zung eingefordert werden, sofern dies der Netzbetrieb erfor-
dert. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des 
Kunden.  

3. Anschluss  
 

3.1 Die EWD AG erstellt die Anschlussleitung vom bestehenden 
Verteilnetz bis zum Anschlussüberstromunterbrecher. Die An-
schlussleitung steht im Eigentum der EWD AG. Die EWD AG 
bestimmt die Leitungsführung, den Kabelquerschnitt und den 

Ort der Hauseinführung sowie den Standort des Anschluss-
überstromunterbrechers und der Messgeräte. Dabei nimmt die 
EWD AG, soweit möglich, auf die Interessen des Kunden 
Rücksicht.  

3.2 Die EWD AG erstellt pro Liegenschaft und die mit ihr zusam-
menhängenden Bauten in der Regel einen Anschluss.  

3.3 Die EWD AG ist berechtigt, mehrere Liegenschaften über eine 
gemeinsame Zuleitung zu versorgen. Die EWD AG hat zudem 
das Recht, weitere Kunden an eine durch ein Grundstück des 
Kunden führende Zuleitung anzuschliessen sowie Daten inkl.  
Dritter durchzuleiten. Bereits geleistete Netzanschlussbeiträge 
werden nicht rückerstattet.  

3.4 Die EWD AG hat das Recht, für Zuleitungen und Anschlüsse 
Dienstbarkeiten ins Grundbuch eintragen zu lassen.  

3.5 Als Anschlusspunkt der Zuleitung zum Gebäude gilt bei unter-
irdischen Zuleitungen die Abzweigstelle vom Hauptkabel, ab 
einer Verteilkabine oder direkt ab der nächstgelegenen Trans-
formatorenstation. Die EWD AG bestimmt, unter Berücksichti-
gung der Wirtschaftlichkeit und technischen Machbarkeit, den 
Anschlusspunkt. Die Übergabestelle der Energie erfolgt an 
den Eingangsklemmen des Anschlussüberstromunterbre-
chers. Freileitungsanschlüsse an Hausfassaden oder über 
Dachständer werden keine erstellt.  

3.6 Leitungen werden nach Möglichkeit in öffentlichem Grund ver-
legt. Muss für das Verlegen von Leitungen privater Grund des 
Kunden in Anspruch genommen werden, erteilt oder ver-
schafft der Kunde der EWD AG kostenlos die erforderlichen 
Durchleitungsrechte, auch wenn die Leitung gleichzeitig ande-
ren Kunden dient. 

 
4. Kosten 

 
4.1  Alle Kosten für die Erstellung der Anschlussleitung (inkl. Ka-

belschutz, Kabel, Hausanschlusskasten, Sicherungen) sind 
vom Kunden zu tragen (inklusive Kosten der Bauarbeiten), wo-
bei von der EWD AG ausgeführte Arbeiten und von der EWD 
AG bestelltes Material dem Kunden zu Selbstkosten der EWD 
AG weiterverrechnet wird. Für den Anschluss erforderliche 
Grabungen für die Kabelverlegung und Bauarbeiten sind nach 
den Weisungen der EWD AG auszuführen.  

4.2 Für den Unterhalt des vorgelagerten Netzes wird ein einmali-
ger Netzkostenbeitrag erhoben. Die Berechnung des Netz-
kostenbeitrags basiert auf der Grösse des Überstromunter-
brechers (DIN oder VSE normierte Überstromunterbrecher) 
am Hausanschluss. Die minimale Grösse des Überstromun-
terbrechers beträgt 25 Ampère. Die Kosten pro Ampère sind 
aus dem Preisblatt der EWD AG ersichtlich.  

4.3 Falls die Verstärkung von Anschlussleitungen erforderlich ist, 
gelten die für die Neuerstellung von Anschlussleitungen fest-
gelegten Bestimmungen sinngemäss.  

4.4 Verursacht der Kunde die Verlegung, Abänderung oder den 
Ersatz seines bestehenden Anschlusses, so gehen die dar-
aus entstehenden Kosten zu seinen Lasten. Die EWD AG 
übernimmt einen Teil der Kosten, sofern mit dem Um- oder 
Neubau eine wesentliche Verbesserung der Werkanlagen 
verbunden ist. Auf die Übernahme eines Kostenanteils be-
steht kein Anspruch. Wünscht der Kunde den Ersatz eines 
bestehenden Freileitungsanschlusses durch einen Kabelan-
schluss, so hat er alle damit zusammenhängenden Kosten zu 
tragen. Wenn die EWD AG auf eigene Veranlassung beste-
hende Freileitungen durch Kabel ersetzt, so trägt die EWD 
AG diese Kosten. Die Kosten für die Anpassung der Hausin-
stallationen an die neuen Verhältnisse sind vom Kunden zu 
tragen.  

5. Haftung 
 

5.1 Die EWD AG haftet gemäss den zwingenden haftpflichtrechtli-
chen Bestimmungen. Jede weitergehende Haftung ist ausge-
schlossen. Der Kunde hat insbesondere keinen Anspruch auf 
Ersatz von mittelbarem oder unmittelbarem Schaden, der ihm 
aus Spannungs- und Frequenzschwankungen, störenden 
Netzrückwirkungen im Netz sowie Unterbrechungen oder Ein-
schränkungen der Stromabgabe erwächst. Insbesondere ist 
eine Haftung in allen Fällen ausgeschlossen, in denen seitens 
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der EWD AG nicht Absicht oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 
die Unterbrechung oder Einschränkung auf eine Beschädi-
gung der Verteilanlagen der EWD AG durch Dritte zurückzu-
führen ist oder die Energielieferanten ihren Lieferungspflich-
ten nicht nachkommen. 

5.2 Schäden am Hausanschluss sowie an den Mess- und Schalt-
apparaten der EWD AG sind der EWD AG sofort zu melden. 
Die Reparatur erfolgt durch die EWD AG. Die Kosten der Re-
paratur an den Mess- und Schaltapparaten, am Hausan-
schlusskasten sowie am Kabelnetz der EWD AG übernimmt 
die EWD AG, sofern der Kunde den Schaden nicht selbst ver-
ursacht oder zu verantworten hat. Die Kosten für die Behe-
bung von Schäden, die aus einer verspäteten Mitteilung resul-
tieren, sind vom Kunden zu tragen.  

6. Hochspannungsanlagen und Transformatorenstationen  
 

6.1 Der Bau von Hochspannungsanlagen und Transformatoren-
stationen erfolgt auf Kosten der EWD AG. In besonderen Fäl-
len ist die EWD AG berechtigt, den Kunden zur teilweisen o-
der gänzlichen Tragung der Kosten zu verpflichten. 

6.2 Kunden, für deren Belieferung die Aufstellung eigener oder 
zusätzlicher Transformatorenstationen nötig ist, haben den er-
forderlichen Platz kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der 
Kunde gewährt der EWD AG gemäss den Bestimmungen des 
ZGB ein Baurecht und ein Zutrittsrecht, welche auf Kosten 
des Kunden ins Grundbuch einzutragen sind. Der Kunde hat 
den baulichen Teil der Transformatorenstation nach den An-
gaben der EWD AG auf seine Kosten ausführen zu lassen. 
Die elektrischen Einrichtungen sind Eigentum der EWD AG. 
Die EWD AG ist berechtigt, die Transformatorenstation auch 
zur Energieabgabe an Dritte zu verwenden.  

7. Schutz von Personen und Werkanlagen  
 

7.1 Wenn in der Nähe von Freileitungsanschlüssen oder elektri-
schen Anlagen Arbeiten irgendwelcher Art vorgenommen o-
der veranlasst werden, welche Personen und Anlagen gefähr-
den oder schädigen könnten (z.B. Bauarbeiten, Baumfällen, 
Sprengen), so ist dies der EWD AG rechtzeitig vorgängig zu 
melden. Die EWD AG ordnet die erforderlichen Sicherheits-
massnahmen an. Die EWD AG besorgt die erforderliche Iso-
lierung oder Abschaltung der Leitung kostenlos. Die EWD AG 
kann bei unmittelbarer Gefährdung von Personen oder Anla-
gen den Netzanschluss unverzüglich und ohne Vorankündi-
gung unterbrechen. 

7.2 Werden auf privatem oder öffentlichem Grund Grabarbeiten 
ausgeführt, so hat sich der Kunde (oder dessen Stellvertreter) 
vorgängig bei der EWD AG über die Lage allfällig im Erdbo-
den verlegter Kabelleitungen zu erkundigen sowie zwecks 
Kontrolle, Einmessung und Schutz der freigelegten Kabellei-
tungen nachträglich vor dem Zudecken erneut zu erkundigen. 

8. Sicherheit  
 

8.1 Für Niederspannungsinstallationen, deren Kontrolle sowie die 
Kosten wird auf die Bestimmungen der Verordnung über 
elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV) verwiesen.  

8.2 Mangelhafte elektrische Installationen und/oder Verbraucher, 
die eine beträchtliche Personen- oder Brandgefahr darstellen, 
können durch die EWD AG oder durch das Eidgenössische 
Starkstrominspektorat ohne vorherige Mahnung vom Verteil-
netz abgetrennt oder plombiert werden. 

 
9. Datenschutz 

 
Im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen 
für den Kunden kann die EWD AG unter jederzeitiger Beach-
tung geltender Datenschutznormen personenbezogene Daten 
selbst erheben, von Dritten beschaffen, speichern, bearbeiten 
und an Dritte weitergeben. Die personenbezogenen Daten 
werden der EWD AG vom Kunden auf freiwilliger Basis zur 
Verfügung gestellt und belassen. Personenbezogene Daten 
können von der EWD AG in folgender Weise verwendet wer-
den: 
 
a) Zur Überprüfung von Voraussetzungen für einen Ver-

tragsabschluss; 

b) zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber 
dem Kunden; 

c) zur Pflege und Entwicklung der Kundenbeziehung; 
d) zur Adressvalidierung; 
e) zur Verhinderung einer unrechtmässigen Benutzung von 

Dienstleistungen 
f) zur Gewährleistung der Betriebs- und Infrastruktursicherheit 

der EWD AG 
g) zur Rechnungsstellung; 
h) zu Inkassozwecken; 
i) zur Erstellung von Bonitäts- und Kreditwürdigkeitskarteien;  
j) für Bonitäts- und Kreditwürdigkeitsprüfungen; 
k) zur Bewerbung, Gestaltung und Weiterentwicklung von Pro-

dukten; 
 

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen ist es 
notwendig, dass personenbezogene Daten, die von der EWD AG er-
hoben, gespeichert und bearbeitet werden, auch von Dritten bearbei-
tet werden. Die EWD AG stellt dabei sicher, dass solche Dritte dem 
Datenschutz in gleicher Weise verpflichtet sind wie die EWD AG. Die 
EWD AG verpflichtet Dritte, die den Kunden betreffenden personen-
bezogenen Daten nur in dem Rahmen zu bearbeiten, wie dies die 
EWD AG selbst tun dürfte. Personenbezogene Daten können von 
der EWD AG ins Ausland bekannt gegeben werden. Die EWD AG 
wird in diesem Fall die Einhaltung der einschlägigen Datenschutznor-
men und die Sicherstellung der Datensicherheit im Ausland mit dem 
jeweiligen Datenempfänger vertraglich regeln und angemessene 
Massnahmen treffen, damit die getroffenen Vereinbarungen vom 
ausländischen Datenempfänger eingehalten werden. Die EWD AG 
wird personenbezogene Daten gegenüber staatlichen Stellen nur 
dann offenlegen, wenn dazu eine gesetzliche Grundlage besteht o-
der eine Offenlegung mit rechtskräftigem Beschluss einer zuständi-
gen staatlichen Behörde angeordnet wird. Die Mitarbeiter und Hilfs-
personen der EWD AG sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. 
Auf schriftliche Anfrage des Kunden informiert die EWD AG darüber, 
welche personenbezogene Daten über den Kunden von der EWD 
AG erhoben, gespeichert und bearbeitet werden. Die EWD AG kann 
das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht auf das Recht zur Einsicht-
nahme beschränken. 
Als Nutzer von Dienstleistungen stimmt der Kunde zu, dass die ihn 
betreffenden personenbezogenen Daten gemäss den vorgehenden 
Ausführungen erhoben, gespeichert, bearbeitet sowie – im Rahmen 
des gesetzlich Zulässigen – an Dritte im In- und Ausland weitergege-
ben werden dürfen. 
 
10. Salvatorische Klausel  

 

Sollten sich einzelne Bestimmungen oder Teile dieser AGB und/oder 
der Sondervereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig 
erweisen, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Die Vertragsparteien passen in diesem Fall die AGB 
und/oder die Sondervereinbarung so an, dass sie dem Sinn und 
Zweck des Rechtsverhältnisses so weit wie möglich entsprechen. 
Gleiches gilt im Falle unbeabsichtigter Lücken.  

 
 

11. Änderungen  
 

Die EWD AG hat das Recht, diese AGB jederzeit zu ändern. Sie 
zeigt dies dem Kunden vorgängig an. Ohne ausdrückliche Bean-
standung innert 10 Tagen mittels eingeschriebener Post gelten Än-
derungen der AGB als vom Kunden genehmigt. 

   

12.  Schriftformerfordernis  
 

Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB und/oder der Sonder-
vereinbarung haben schriftlich zu erfolgen. Dies gilt auch für die Ab-
bedingung dieses Schriftformerfordernisses.  

 
13.  Gerichtsstand und anwendbares Recht  

 

 Das Rechtsverhältnis zwischen der EWD AG und dem Kunden un-
tersteht Schweizer Recht. Für die Beurteilung von Streitigkeiten aus 
dem Rechtsverhältnis sind die staatlichen Instanzen zuständig. 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Davos. 

 
 

 


